Arbeitsvertrag

zwischen


_______________________________________________________

      



_______________________________________________________

        



_______________________________________________________

_______________________________________________________









        - AG -

und

Frau/Herrn           

_______________________________________________________

Wohnort, Straße

_______________________________________________________

Telefon


_______________________________________________________

geb. am/in:


_______________________________________________________













        - AN -

Staatsangehörigkeit: 
_________________________




- AN -

wird folgender Arbeitsvertrag  gemäß den jeweiligen Tarifverträgen für das Gaststätten- und Hotel-

gewerbe des Landes Sachsen, deren Bestimmungen als Bestandteil des Vertrages gelten, 

abgeschlossen:

 § 1 Einstellung

(1) Die Einstellung erfolgt als _______________________________________________________

Das Arbeitsverhältnis beginnt am ___________________________________________________.

Es wird eine Probezeit von 1 Monat/ 3 Monaten/ 6 Monaten vereinbart. *)
- auf unbestimmte Zeit *)
- auf Zeit bis _____________________ geschlossen.

 § 2 Arbeitszeit

Die Arbeitszeit beträgt monatlich _________ Stunden.

§ 3 Eingruppierung

Der Arbeitnehmer wird in die Bewertungsgruppe _________ eingruppiert.

§ 4 Vergütung

Der Lohn bzw. das Gehalt beträgt monatlich EUR _________brutto und wird überwiesen / bar ausgezahlt. Andere Lohnformen sind innerbetrieblich zu vereinbaren und bedürfen der Schriftform.

§ 5 Kündigung

Beendigung unbefristeter Verträge:

Die Kündigungsfrist richtet sich nach den gültigen Bestimmungen. Etwaige zwingende Verlängerungen der Kündigungsfrist, die zugunsten des Arbeitnehmers wirken, wirken auch zugunsten des Arbeitgebers.

§ 6 Urlaub

Der Urlaub richtet sich nach dem jeweils gültigen Manteltarifvertrag für das Gaststätten- und Hotelgewerbe in Sachsen.

§ 7 Nebenbeschäftigung gegen Entgelt

Nebenbeschäftigungen gegen Entgelt, die nach Art und Dauer die Pflichten des Arbeitnehmers aus diesem Vertrag beeinträchtigen können, bedürfen der vorherigen Genehmigung durch den Arbeitgeber.

§ 8 Arbeitsversäumnis

a) Im Falle von Arbeitsverhinderung ist der Arbeitnehmer verpflichtet, dies unverzüglich seinem   

      Arbeitgeber mitzuteilen.

b) Bei Arbeitsunfähigkeit ist der Nachweis ab dem 1. Tag der Arbeitsunfähigkeit durch Vorlage 

      eines ärztlichen Attests innerhalb von drei Kalendertagen zu führen, es sei denn, dass der  

      Arbeitnehmer nachträglich ohne schuldhaftes Zögern glaubhaft macht, dass er unverschuldet   

      durch Arbeitsunfähigkeit verhindert war.

§ 9 Vertragsbruch

Tritt der Arbeitnehmer seine Stelle nicht an oder gibt er seinen Arbeitsplatz ohne Einhaltung der Kündigungsfrist auf, ohne dazu nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen berechtigt zu sein, oder kündigt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer fristlos aus einem Grund, den letzterer schuldhaft verursacht hat, so hat der Arbeitgeber Anspruch auf Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe einer Monatsvergütung brutto.

§ 10 Aufgefundene Gegenstände

Sachen, die in den Gast- oder Nebenräumen des Betriebes gefunden werden, sind sofort beim Arbeitgeber abzugeben. Es besteht kein Anspruch auf Finderlohn.

§ 11 Verschiedenes

a) Änderungen des Wohnsitzes und des Familienstandes sind dem Arbeitgeber umgehend zu 

      melden. Der Arbeitnehmer trägt das Risiko, dass ihm aus einem solchen Versäumnis  

      Schriftstücke nicht rechtzeitig zugestellt werden können bzw. dass ihm seine Lohn- / Gehalts-

      abrechnung nicht richtig erstellt wird.

b)   Mündlich Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.

b) Der dem Arbeitnehmer zur Nutzung überlassene Wohnraum ist nur für diesen bestimmt. 

      Abweichungen hiervon bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Arbeitgebers.

c) Zimmer, die der Arbeitnehmer aus Anlass des Arbeitsvertrages zur Nutzung erhalten hat, sind 

      bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu räumen und an den Arbeitgeber ordnungsgemäß 

      zu übergeben.

d) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Gültigkeit der übrigen 

      Bestimmungen nicht berührt.

§ 12 Für ausländische Arbeitnehmer

sind Voraussetzungen dieses Arbeitsvertrages eine gültige Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, soweit es die gesetzlichen Bestimmungen erfordern.

§ 13 Andere Arbeiten

Der Arbeitnehmer erklärt sich bereit, auf Verlangen des Arbeitgebers auch andere, zumutbare Arbeiten zu verrichten.

§ 14 Persönliche Daten

Die nach dem Datenschutzgesetz geschützten persönlichen Daten des/der Mitarbeiters/in werden nur für betriebliche Zwecke verwendet.

§ 15 Bezüge

Über die Bezüge ist innerbetrieblich Stillschweigen zu bewahren.

§ 16 Besondere Vereinbarungen

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ort, Datum __________________________________

_________________________



 _______________________

Arbeitgeber






 Arbeitnehmer
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*) Nichtzutreffendes streichen

